
P r ü f v e r e i n b a r u n o

über das Verfahren zur Wirtschaft l ichkeitsprüfung
in der vertragsärztlichen Versorgung nach S 106 SGB V

zwtscnen

der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern
(nachfolgend KVMV genannt)

einerseits und

der AOK Mecklenburg-Vorpommern
Die Gesundheitskasse.

(zugleich handelnd für die Knappschaft),

dem BKK - Landesverband NORD,

der LKK Mittel- und Ostdeutschland,
(handelnd als Landesverband für die Landwirtschaftl iche Krankenversiche-

rung) ,

dem IKK - Landesverband Nord.

sowie den Ersatzkassen

. Barmer Ersatzkasse (BARMER), Wuppertal

. Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK), Hamburg

. Techniker Krankenkasse (TK), Hamburg

. Kaufmännische Krankenkasse - KKH (KKH), Hannover

. Gmünder Ersatzkasse (GEK), Schwäbisch Gmünd

. HEK - Hanseatische Krankenkasse (HEK), Hamburg

.  Hamburg Münchener  Krankenkasse (Hamburg Münchener) ,  Hambu.g

.  hkk.  Bremen

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis gemäß S 212 Abs. 5
S.  6  und S.  7  SGB V:
Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. (VdAK), Siegburg,
vertreten durch den Leiter der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern

(nachfolgend Landesverbände genannt)

andererseits



lnhaltsverzeichnis

Präambel

L Allgemeine Grundsätze zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit

S 1Begf l f fsbest immungen
S 2 Unterr chtung der Vereinbarungspartner
S 3 Zusammenarbeit der Vere nbarungspartner

ll. Einrichtungen zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit

S 4 Gemernsame Prufungseinflchtungen
S 5 Aufgaben der gemeinsamen Prüfungsstelle
S 6 Aufgaben des Vorsrtzenden des gemeinsamen Beschwerdeausschusses
S 7 Pflchten und Rechte der Ny'itglieder des gemeinsamen

Beschwerdeausschusses

lll. Verfahren vor den gemeinsamen Prüfungsein ric htu nge n

S B Verfahren vor der gemernsamen Prüfungsstelle
S 9 Widerspruchsverfahren
S 10 Verfahren vor dem gemeinsamen Beschwerdeausschuss
S 11 Besche der te i lung

lV. Grundsätze zum Verfahren zur Prüfunq der Wirtschaftlichkeit

S 12 Prüfung von Amts wegen
S 13 Prufung auf Antrag
S 14 Berucksichtigung von Praxisbesonderheiten
S 15 Prufung von Berufsausübungsgemeinschaften
S 16 HonorarW rksame Begrenzungsregelungen
S 

'7 Gezrehe BeratLng des Vertragsarztes
S 18 Bagatellgrenze
S 19 Datengrund lage

V. Verfahren zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung

S 20 Arten der Wirtschaftlichkertsprüfung
S 21 Prüfmethoden
S 22 Auffälligkeitsprufung ärztlich verordneter Leistungen
S 23 UberprLlfung ärztlich verordneter Arzneimittel bei Uberschrertung der

Durchschnittskosten te def inierter Dosiereinheit
S 24 Zufälligkertsprüfung ärztlcher und ärztlch verordneter Leistungen
S 25 Durchschnittswertprüfungen ärztlicher Leistungen
S 26 Durchschnittswertprüfung ärztlich verordneter Leistungen
S 27 Prüf!ng der ärztlichen Behandl!ngsweise in Einzelfällen
S 28 PrLlfung der ärztlichen Verordnungsweise in Einzelfalen
6 29 PrLlfuno in besonderen Fällen



S 30 Feststellung eines sonstigen Schadens

Vl. Beratungsaufgabe der gemeinsamen Prüfungsstelle

S 31 Beratung in erforderlichen Fällen

Vll. Informationspflicht

S 32 Ubersicht über die Zahl der durchgeführten Maßnahmen

Vlll. Kostenregelung

S 33 Ausgleich der Kosten für die Durchführung der Pr0fung

lX. Inkrafttreten und Kündigung

S 34 Inkrafttreten
S 35 Kündigung
S 36 Salvatorische Klausal

Anlagen

- Anlaqe 1 zur Prüfuereinbarung: Verfahren zur Durchführung der arztbezoge-
nen Prüfung ärzlicher und ärztlich verordneter Leistungen auf der Grundlage
von arztbezogenen und versichertenbezogenen Stichproben gemäß S 106
Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 SGB V i.V.m. S 24 Abs. 9 der Prüfvereinbarung

, Anlaqe 2 zur Prüfvereinbarung: Vergleichsgruppeneinteilung Durchschnitts-
wertprüfung

- Anlaqe 3 zur Prütuereinbarung: Berticksichtigung von Praxisbesonderheiten
irn Rahmen der Auffälligkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen (Richt-
größenprüfung) gemäß S 22 der Prüfuereinbarung

- Anlaqe 4 zur Prüfvereinbarung: Verfahr€n zum Ausgleich des durch die ge-
meinsamen Prufungseinrichtungen festgesetäen Rückforderungsbetrages der
Krankenkassen gegenüber dem Vertragsarzt aufgrund individuell festgestellter
Unwirtschaftlichkeit bei verordneten Leistungen (Prüfung bei Uberschreitung
des Richtgrößenvolumens gem. S 106 Abs. 5c SGB V bzw. S 22 Abs. 10 Prüf-
vereinbarung)

Protokollnotizen



An ha ng

S 106 SGB V n der Fassung des GKV-WSG

Verordnung zur Geschäftsfuhrung der Prüfungsstelen und der Beschwerde-
ausschüsse nach S 

'106 Abs. 4a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Wirt-
schaft ichke tsprüfungsverordnung - WiPrüfVO)



Präambel

l ' ,4 t der vorlegenden Prüfvereinbarung vereinbaren KVL4V und Landesverbände In-
hat und Durchführung der Prüfung der W rtschaftl ichkeit in der vertragsärztl ichen
Versorgung sowie der Durchführung von Beratungen der Vertragsärzte über Fragen
der Wirtschaftl ichkeit und Qualität der von rhnen erbrachten. verordneten oder veran-
lassten Leistungen gemeinsam und einhe tl ich

Die Vereinbarungspartner verpfl ichten s ch im Bewusstsein ihrer Verantwortung für
das solidarisch fnanzierte System der gesetzlichen Krankenversicherung zu etner
vertrauensvollen Zusammenarbert im Rahmen der DurchfLlhrunq der Widschaftl ich-
keitsprufung

Der  Inha l t  d ieser  Pr l f vere inbarung beruht  au f  S  106 SGB V in  der  Fassung des , ,Ge-
setzes zur Stärkung des Wettbewerbs n der gesetzlchen Krankenversicherung
(GKv-Wettbewefbsstarkungsgesetz - GKV-WSGI sowie auf dem Inhalt der.Ver
ordnung zur GeschäftsfLlhrung der Prüfungsstellen und der Beschwerdeausschüsse
nach S 106 Abs. 4a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Wirtschaftl ichkeitsprü-
fungsverordnung - WiPrLlfVO) . D e Vorschrift des S 106 SGB V sowie der Inha t der
W PrüfVO sind m Anhang dieser Prüfvereinbarung wiedergegeben

L Allgemeine Grundsätze zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit

s 1
Begriffsbestimmungen

Als Vertragsarzt im Sinne dieser Vereinbarung ge ten niedergelassene Vertragsarzte,
Psychoogsche Psychotherapeuten Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten,
ermächtigte Arzte, ermächtigte Fachwissenschaftler der Medizin zugelassene Ein
richtungen nach S 311 Abs. 2 SGB V ermächtlgte (ärztl ich geleitete) Einrichtungen
N4ediz nische Versorgungszentfen, sämtliche (Teil )BerufsausLlbungsgemeinschaften
sowie die ber Vertragsärzten Psychologischen Psychotherapeuten oder l\4edizinl-
schen VersorgLrngszentren angestellten Azte oder Psychotherapeuten Soweit in
dieser Verernbarung der Begriff ,ärztl ich" bzw. ,,vertragsärztl ich" verwendet wird, gilt
dieser Begr ff entsprechend frlr die Psychologischen Psychotherapeuten.

s 2
Unterrichtung der Vereinbarungspartner

(1) Stellen die gemeinsamen Prüfu ngseinr chtu ngen (vgl S 4) fest, dass en Ver-
tragsarzt trotz vorausgegangener Maßnahmen nicht erkennen lässt, dass er zu einer
wirtschaftichen Behandlungs- und/oder Verordnungsweise bereit ist (fodgesetzte
Unwirtschaft ichkeit) so haben sie die KVN,4V und die Landesverbände hiervon zu
unterrichten



(2) Stellt die gemeinsame Prüfungsstelle oder der gemeinsame Beschwerdeaus-
schuss Besonderheiten oder Unkorrektheiten in der Abrechnung eines Vertragsarz-
tes fest, die nicht Gegenstand der Wirtschaftlichkeitsprüfung sind, so teilen sie dies
der KVN,4V und den Landesverbänden unverzüglich mit. Dies gilt insbesondere bei
Fehlern hinsicht ich der sachlich-rechnerischen Richtigkeit der Abrechnung sowie im
Falle des Verdachts des Abrechnungsbetruges. cegebenenfalls kann das jeweilige
Prüfgremium das laufende Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprüfung insoweit bis zum
Abschluss der Abrechnungsprüfung vertagen.

(3) Stellt die gemeinsame Prüfungsstelle oder der gemeinsame Beschwerdeaus-
schuss Besonderheiten oder Auffälligkeiten bei der Leistungsinanspruchnahme ein-
zelner Versicherter fest (Verdacht des Leistungsmissbrauchs), so teilen sie dies
ebenfalls der KV[,4V und den Landesverbänden unverzüglich mit.

s 3
Zusammenarbeit der Vereinbarungsparlner

(l) Für den Fall, dass sich bei der Durchführung der Wirtschaftlichkeitspmfungen
Auslegungsfragen oder klärungsbedürftige Sachverhalte ergeben, nehmen die Ver-
tragspartner ihre Verantwortung im Rahmen der gemeinsamen SelbstveMaltung
wahr und verpflichten sich zu einer frühzeitigen Verständigung.

(2) Der Leiter der gemeinsamen Prüfungsstelle kann bei Bedarf eine Sitzung einberu-
fen, an der neben dem Leiter der Prüfungsstelle jeweils vier Vertreter der KVMV und
vier Vertreter der Krankenkassen teilnehmen. Die Sitzung soll dazu dienen, klä-
rungsbedürftige Sachverhalte von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung dieser Prüfvereinbarung, einer einvernehmlichen
Lösung durch die Vertragspaftner zuzuführen und die Wirtschaftlichkeitsprüfung da-
hingehend fortzuentw ckeln, dass die unterschiedlichen Interessen der Vertragspart-
ner und der betroffenen Arzte jeweils ausreichend Berücksichtigung finden; die Erör-
terung von Einzelfällen ist nicht Gegenstand der Sitzung. Der Leiter der gemeinsa-
men Prüfungsstelle verschickt mit der Einladung eine Tagesordnung, die bei Bedarf
von der KVMV und dcn Krankenkassen ergänzt werden kann. Die Sitzung soll in der
Regel nicht häufiger als einmal im Quartal einberufen werden. Die Ergebnisse sind
von der Prüfungsstelle in geeigneter Weise zu dokumentieren und den Vereinba-
rungspartnern innerhalb von 2 Monaten zuzuleiten. Die Vereinbarungspartner tragen
die Kosten für die von ihnen in die Sitzuno entsandten Vertreter selbst.

ll. Einrichtungen zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit

s 4
. Gemeinsame Prüfungseinrichtungon

('l) Über die Wirtschaftlichkeit der Behandlungs- und Verordnungsw€ise in der ver-
tragsärztlichen Versorgung entscheiden die gemeinsamen Prüfungseinrichtungen
unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen.



(2) Als gemeinsame Pfufungseinr chtungen bilden die Vertragspartner bei der KVMV
eine gemeinsame Prüfungsstelle und einen gemeinsamen Beschwerdeausschuss
leweils als organisatorisch selbstständige E nhe ten die ihre Aufgaben jeweilsegen
vefantwor t lch wahrnehmen.  Der  gemensame Beschwerdeausschuss wi rd  be i  der
Wahrnehmung seiner Aufgaben von der gerneinsamen Prüfungsstelle nach l\,4aßga-
be dieser Prüfvereinbarung unterstützt

(3) Die gemeinsame Prüfungsstelle wird bei der KVNiIV eingerichtet und hat ihren Sitz
irn Hause der KVMV Der von den Vereinbarungspartnern berufene Lelter der ge
meinsamen Prufungsstelle fuhrt ihre laufenden Geschäfte und gestaltet ihre innere
Organisatron so. das sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes nach
S 7Ba SGB X gerecht wird Auf Vorschlag des Leiters der Geschäftsstelle einigen
sich dre Verein ba ru ngspadne r jahrlich bis zurn 30. November über die personelle.
sachliche und finanzelle Ausstattunq der Prüfunqsstelle für das folqende Kalender-
tah r

(4) Der gemeinsame Beschwerdeausschuss wird bei der KVI,4V erngerichtet und hat
sernef Sitz rn Hause der KVMV Selne Amtsdauer beträgt zwei Jahre Def gemein
sarne Beschwerdeausschuss besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden sowie
aus eweils vier Vertretern der KVN,4V und der Krankenkassen. Dabei können lvlitar
beiter der KVMV oder l\y'itgleder ärztlicher FachJBerufsverbande als Vertreter der
KVMV sow e N,4itarbe ter der Verbände der Krankenkassen für hre l\y'itgliedskassen
und l\,4rtarbeiter kassenfinanzierter Ernrichtungen (N,4DK) als Vertreter der Kranken-
kassen in dem Ausschuss tätig werden. Für den unparteiischen Vorsitzenden sowie
für die Veftreter von KVIVIV und Krankenkassen sind Stellvertreter in ausreichender
Zah zu benennen

(5) Uber den unparte ischen Vorsitzenden des gemeinsamen Beschwerdeausschus
ses sowre seinen Ste lvertreter einigen s ch die KVIMV und die Landesverbände. Der
Vorsitzende und se n Stellvertreter können aus wichtigem Grund jeweils von der Aut
sichtsbehörde oder von den Vertragspartnern durch übereinstimrnenden Besch uss
abberufen werden Soweit die Aufsichtsbehörde rm Benehmen mit der KVMV und
den Landesverbanden den jeweillgen Vorsitzenden und seinen Stellvertreter berufen
hat (S 106 Abs 4 Satz 6 SGB V), darf ausschließlch die Aufs chtsbehörde den Vor-
sitzenden und seine Stellvertreter abberufen

(6) Die KV[,4V und d]e Krankenkassen haben die von ihnen in den gemeinsamen Be-
schwerdeausschuss entsandten Vertreter sowie deren Stellvertreter gegenrlber der
Prufungsste le anzuzergen. Die KVMV und die Krankenkassen können die von jhnen
entsandten Vertreter (bzw. deren Stellvertreter) aus wichtigem Grund abberufen Die
Abberufung ist der Prüfungsstelle unter Benennung des neu berufenen Vertreters
unverzLlglich anzuzergen.

(7) Der gemernsame Beschwerdeausschuss kann n Kammern gegliedert werden,
sofern d es aufgrund der Anzahl anhängiger Widerspruchsverfahren geboten er'
scheint. um erne zeitnahe Widerspruchsbearbeitung zu gewährleisten Die Vereinba
rungspartner verstand gen sich im Einzelfall darüber, ob und gegebenenfalls ftlr wel-
chen Ze traum eine Veranlassung zur Kammerbildung besteht. Sowe t Kammern ge



bldet werden, bestehen diese jeweis aus dem unparteiischen Vorsitzenden oder
seinem Stellvertreter und jeweils vier Vertretern der KVIVIV und der Krankenkassen.

(B) Die Prufungsstelle und der Beschwerdeausschuss legen gemeinsam den Verein
barungspartnern einmal jährlich spätestens zum 30 September eines Jahres - ei-
ne Einnahmen |.]nd Ausgabenübersicht für das kommende Geschäftslahr und spä-
testens zwer Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres einen Rechenschaftsber cht
uber die verauslagten Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres vor Das Ge
schäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für die Planung und Ausführung von Einnahmen
und Ausgaben gelten die Grundsätze der Wiftschaftl ichkeit und der Sparsamkeit.

s s
Aufgaben der gemeinsamen Prüfungsstelle

(T ) Die gemeinsame Prufungsstel e entscheidet, ob der Vertragsarzt gegen das W rt
schaft ichkeitsgebot verstoßen hat und welche Maßnahmen zu treffen sind Dabei
so len gez elte Beratungen weiteren l\,4aßnahmen in der Regel vorangehen. Bei ihren
Entscheid!ngen hat die gemeinsarne Prrlfungsstelle die in S 8 getroffenen Regelun
oen zur verfahTenswerse zu beachten

(2) Die gemeinsame Prüfungsstelle hat neben ihren sich aus dem Fünften Buch So-
zialgesetzbuch ergebenden Aufgaben insbesondere

a) inr Auftrag des Vorsitzenden mit einer Frist von mindestens zwei Wochen zu
den Au ssch usssitzu ngen zu laden und d e Vorlagen zu übersenden,

b) das Protokoll der Sitzungen zu führen,

e) die Prufakten zu führen,

cl d e Entwürfe der Niederschriften und Entwürfe der Bescheide zu erstellen

d) Stellungnahmen zu Verfahren Niederschr ften und Bescheiden sowie die Sit
zunosorotokol e zu versenden.

g) die Elnnahrnen und Ausgabenübersicht und
S 4 Abs. 8 vorzuberelten,

Prufungsverfahren, den Verfah-
deren Ergebnisse zu führen,

den Rechenschaftsbericht nach

h) fLlr jedes Kalenderjahr für Zwecke des S 106 Abs. 7 Satz 2 und 3 SGB V einen
Bencht über die Anzahl der eröffneten und abgeschlossenen Beratungen Prü
fungen sow e der festgesetzten Maßnahmen zu erste len. Dieser Bericht ist brs
zum 15. Februar des Folgelahres den Vertragspartnern und der Aufsichtsbe-
hörde vorzu leQen.

e n laufendes Verzeichnis uber d e eröffneten
rensstand. Widerspruche, Klageverfahren und



(3) Dle Vorlagen nach Abs 2 it a können eniweder in Paplerform oder im Wege der
elektronischen Datenübermrttlung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern
uberrnittelt werden

(4) Die M tarbeiter der gemernsamen Prüfungsstele s nd ausschließlich dem Leiter
der Prüfungsstelle sowie dem Ausschuss gegenüber fachllch weisu ngsgebu nden In
sonstgen Angelegenheiten ist Einvefnehmen mit der KVMV, bei der die Prüfungs-
ste le errichtet ist. herzustellen

(5) ln den Falen n denen kein WrdersprLrchsverfahren stattf indet (vgl S I Abs.7
V.nr S 106 Absatz 5 Satz B SGB V) w rd die gemeinsame Prüfungsstelle durch h-

ren Leiter gerichtl ich vertreten Insbesondere für den Fall. dass der Leiter der Ge-
schättsstel e ke n Jurist mit der Befahigung zum R chteramt ist, kann er für die Vertre-
tufg des Ausschusses vor den Sozialgerichten in Abstimmung mit der KVMV und
den Landesverbänden Vollmacht erteilen

s 6
Aufgaben des Vorsitzenden des qemeinsamen Beschwerdeausschusses

(1) Der Vorsitzende des gemeinsamen Beschwerdeausschusses ist frir die Durch-
fuhrung der Aufgaben des Ausschusses verantwortlch. Er führt die aufenden Ge-
schäfte des Ausschusses und w rd hierbei von der gemeinsamen Prüfungsste le un-
terstutzt lnsbesondere hat er

a) de Stzungstermine rm Benehmen mit den Ausschussm tgliedern festzuset
zen.

b) soweit edorderlich, unabhängige Sachverständige m t der Erstellung von Gut-
achten zu beauftraoen.

c) die Entscheidungen vozubere ten, e nschließlich der Anforderung von Anga-
ben und Beweismitteln von den Beteil igten sowie der Zustellung von Anträgen
|']nd Sohriftsätzen an die Beteil igten,

d)  d ie  S i tzungen zu le i ten,

e) den Ausschuss gerichtlich und außergericht ich zu vertreten.

(2) Der Vorsitzende sowie der Stellvertreter des gemeinsamen Beschwerdeaus-
schusses erhalten fur ihre Tätigkeit eine Entschädigung nach den von den Vertrags-
partnern h erzu getroffenen Regelungen.

s 7
Pflichten und Rechte der Mitglieder des gemeinsamen Beschwerdeausschus-

ses

(1) Die N,4itg ieder des gemeinsamen Beschwerdeausschusses sind verpfl ichtet, an
den Sitzungen te lzunehmen, bel Verhinderung haben sie dle Prüfungsstelle und ih



ren Stellvertreter zu benachricht gen sowre die Terminsladung und die Unterlagen an
den Stellvertreter weiterzureichen. Dies oilt entsDrechend für die Stellvertreter

(2) Die von den Vertragspartnern in den gemeinsamen Beschwerdeausschuss ent-
sandten Vertreter sind gegenuber den sie entsendenden Organisatronen nicht wei
sungsgebunden. Allerd ngs soll sich der gerneinsame Beschwerdeausschuss um
e ne einheit iche Spruchpraxis bemLlhen

(3) E n ärztl iches N,4 tglied im gemeinsamen Beschwerdeausschuss darf bei der Prü
fung se ner eigenen arztl ichen Tätigkeit oder der ärztlchen Tätigkeit eines Verwand-
ten irn Sinne des S 16 Abs 5 SGB X nicht a s Ausschussmitglied mrtwrrken. Gleiches
gilt für die Paftner einer Praxisgemeinschaft oder einer Gemeinschaftspraxis ejn-
schließich zugelassener Enrichtungen und l\.4edizinischer Versorgungszentren lm
übrigen gelten f0r die Ausschussmitglieder dje allgeme nen Regeln zum Ausschluss
von PeTsonen und zur  Besorgn is  der  Befangenhe i t  gemäß SS 16.  17  SGB X

(4) D e Mitglieder des Ausschusses und ihre Stellvertreter dorfen personenbezogene
Daten d e ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in den gemeinsamen PrLlfungsein
flchtungen zur Kenntnis gelangen nicht unbefugt offenbaren. Sie haben auch nach
Beend gung ihres Amtes über den Hergang der Beratung sowie uber die Person des
vom Prüfverfahren betroffenen Vertragsarztes und über d e Abstimmung Stil lschwei
gen im Rahmen des Sozialgeheimnisses (S 35 SGB l) zu bewahren. Eine l\4itteilung
uber die gefassten BeschlLlsse gegenLlber den bestelenden Landesverbänden sowie
gegenüber der bestellenden KVI\,4V ist davon ausgenommen Die lvl itglieder des Aus-
schusses haben gegenüber den bestellenden Vertragspartnern die Erklärung nach
dem Gesetz uber die förm iche Verpfl ichtung nicht beamteter Personen und die Er
"lar-ng rach den' BundesdatenschLtzgesetz abzugeber

(5) D e l l i tglieder des gemeinsamen Beschwerdeausschusses haben Anspruch auf
Erstattung hrer Auslagen sowie auf eine Entschadigung nach den für die L4itgleder
der Organe der von ihnen vertreten Vertragspartnern geltenden Grundsatzen. Der
Anspruch richtet sich jeweils gegen den sie entsendenden Vertfagspartner

l l l. Verfahren vor den gemeinsamen Prüfungseinrichtungen

s 8
Verfahren vor der gemeinsamen Prüfungsstelle

(l) Die gemernsame Prüfungsstelle entscheidet im schrift l ichen Verfahren Vor den
Entschedungen ist dem betroffenen Vedragsarzt Gelegenheit zur Abgabe ener
schrift l ichen Stellungnahme zu geben Der Vertragsarzt kann eine mündliche Anhö-
rung beantragen Über den Antrag entscheidet der Leiter der gemeinsamen Prü-
fungsstelle Dem Antrag soll in der Regel entsprochen werden. wenn eine mündliche
Anhörung für e ne sachgerechte Entscheidungsfindung erforderlich erscheint

(2) Dre gemernsame Prüfungsstelle triff l  ihre Entscheidungen auf der Grundlage der
hr nach den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen vorliegenden Daten so



w e unter Einbeziehung der Stellungnahme des betroffenen Arztes. Die vom Arzt tm
Laufe des Verfahrens eingererchten Unterlagen (Fa I Doku mentationen, eigene Ver-
ordnungsdaten  u  ä  )s ind  be i  der  Entsche idungsf indung zu  berücks ich t tgen.

(3) Es git der Amtsermittlungsgrundsatz. Die gemeinsame Profungsstelle ist ver
pflchtet, die fur eine sachgerechte Entscheidung notwendtgen ergänzenden Informa-
tronen beim betroffenen Vertragsarzt, der KVNIV den Landesverbänden den Kran-
kenkassen sowie ggf Dritten einzuholen. Darüber hinaus sollen Sachverständige m t
ener schrift l chen Begutachtung beauftragt werden es se denn, der zur Entschei-
dung anstehende Sachverhalt weist rn tatsächlicher, rechtl icher und medizinischer
H nsicht keine besonderen Schwierigkeiten auf bzw. es l iegen für gleichartige Sach-
verhate bereits Prüfgutachten vor Bei derAuswahl der Sachverständigen ist auf e-
ne besondere Sachnähe z B. im Hinblick auf das ärztl iche Fachgebiet, das Führen
von Schwerpu n ktbezeich n u ngen. Subspezialisierungen u ä zu achten

(4) Sowet ernzelne Prufverfahren Vertragsärzte betreffen, deren Ausscheiden aus
der vertragsärzt ichen Versorgung unmittebar bevorsteht bzw die beretts aus der
vertragsärzt ichen Versorgung ausgeschieden sind, sollen diese Verfahren vorlangig
und beschleuniat bearbeitet werden.

s s
Widerspruchsverfahren

(l ) Der betroffene Vertragsarzt de KVMV, die betrotfenen Krankenkassen und de
Landesverbande konnen gegen die Entsche dungen der gerneinsamen Prüfungsstel
e Widerspruch zum gemeinsamen Beschwerdeausschuss erheben.

(2) Der Widerspr!oh ist innerhalb e nes l\,4onats nach Bekanntgabe des Prufbeschei-
des bei der geme nsamen Prüfungsste le oder beim gemeinsamen Beschwerdeaus-
schuss schrift lrch oder zur Niederschrift durch de PrLlfungsstelle einzulegen. Wird
der Widerspruch bei der gemeinsamen Prüfungsstelle eingelegt ist dieser an den
gemeinsamen Beschwerdeausschuss weiterzuleiten

(3) Widersprüche sollen nnerhalb eines Quartals nach Ablauf der Widerspruchsf rist
schr ft l ch begründet werden. Nach Ablauf dieser Fr st kann auch ohne Vorliegen eF
ner BegrLlndung uber den Widerspruch entschieden werden.

(4) Widerspruche, Widerspruchsbegründungen, Stellungnahmen und sonstrge Anträ-
ge sind durch die gemeinsame Prüfungsstelle den übrigen Verfahrensbete l igten zur
Kenntnis zu bringen Die Prüfungsstelle kann Verfahrensbeteil igte unter Setzung
einer angefiressenen Frist zu einer Stellungnahme auffordern.

(5) Der Widerspruch soll innerhalb von 6 l\,4onaten nach dessen Erngang auf die Ta-
gesordnung des gemeinsamen Beschwerdeausschusses gesetzt werden.

(6) Widerspruche gegen Entscheidungen der gemeinsamen Prüfungsstelle haben
aufschiebende Wirkuno.



(7) Abweichend von Absatz 1 findet in den Fälien der Festsetzung einer Ausgleichs
pficht fur den Mehraufwand bei Leistungen die durch das Gesetz oder die Rrchtli-
nien des gemeinsamen Bundesausschusses ausgeschlossen sind, kein Wider-
spruchsvefahren statt (vgl. S 106 Absatz 5 Satz 8 SGB V) In diesen Fällen ist gegen
die Entsche dungen der geme nsamen Prrlfungsstelle unmittelbar Klage zum Sozial-
qerichl zu erheben

s  1 0
Verfahren vor dem oemeinsamen Beschwerdeausschuss

(1) Das Verfahren vor dem gemeinsamen Beschwerdeausschuss findet als
mundlche Verhandlung statt. lm Beschwerdeverfahren ist dem betroffenen Vertrags
arzt Gelegenheit z| '] einer persönlichen Anhörung zu geben. lm übrigen gelten d e frlr
das Verfahren vor der Prüfungsstelle getroffenen Regeungen sinngemäß auch für
das Verfahren vor dem gemeinsamen Beschwerdeausschuss

{2) Der gemeinsame Beschwerdeausschuss entscheidet n nicht-ötfentl ichen Sitzun-
gen. Neben den Ausschussmitgliedern können Mtarbeiter der PrLlfungsstelle zum
Zwecke der Pfotokollführung sowie gegebenenfalls beauftragte Sachverständige an
den S tzungen te  Inehmen

(3) Zu den Sitzungen des gemeinsamen Beschwerdeausschusses srnd die KVN,4V
die Landesverbände sowie der betroffene Vertragsarzt mit einer Frist von zwer Wo-
chen zur mund ichen Verhandlung zu laden. Es kann auch n Abwesenheit Beteil igter
verhandelt werden falls in der Ladung darauf hingewiesen ist Auf Antrag eines Be
te l igten soll e ne Vertagung der münd ichen Verhandlung erfolgen, wenn d eser aus
wichtigem Grund an einer Teilnahme gehindert ist Uber den Vertagungsantrag enf
scheidet der Vorsitzende. Eine mündliche Verhandlung kann nur in begründeten
Ausnahmefällen öfter als drei l\4a nach entsprechender Beschlussfassung durch den
gemeinsamen Beschwerdeausschuss vertagt werden

(4) Der Ausschuss st besch ussfähig, wenn der unparteiische Voßitzende bzw sein
Stellvertreter und mindestens jeweils zwei Vedreter der KVI\,4V sowie der Kranken-
kassen anwesend sind. Kann eine Sitzung wegen fehlender Beschlussfähigkeit nicht
ofdnungsgemaß durchgefuhrt werden, kann nach erneuter Ladung bei Anwesenheit
des Vorsitzenden bzw. stel vertretenden Vorsitzenden mit der Mehrheit der anwe
senden l\.4itglieder entschieden werden. Bei der Abstimmung ist stets die Parität zwi-
schen Vertretern der Krankenkassen und Vertretern der KVL4V zu gewährleisten.
Uberzählige l\,4itglieder nehmen rnsoweit an der Abstimmung nicht teil und werden
durch das Los erm ttelt sofern nicht e n freiwi l iger Verzicht auf das Stimmrecht er-
folgt Beratung und Beschlussfassung erfolgen in Abwesenheit der am Verfahren
Beteil iaten

(5) Der Ausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist n chl mög
rch

(6) Für das Wrderspruchsverfahren können - insbesondere unter dem Gesichtspunkt
ener besonderen Sachnähe (z B bel gleicher Fachgebietszugehörigkeit oder Fuh-
rung derselben Schwerpunktbeze chnung) - Berichterstatter als Sachverständige aus



dem Kreis der Ausschussmitglieder benannt werden, d e den Sachverhalt vortragen
und eine gutachtl iche Stellungnahrne abgeben l\,4it dieser Aufgabe können auch un-
abhängige Sachverständ ge beauftragt werden die nicht N,4itglied im gemelnsamen
Beschwerdeausschuss sind Soweit des zweckmäßig ist, können auch schrift l iche
PrLlfgutachten in Auttrag gegeben werden.

(7) Uber d e mündlichen Verhandlungen des gemeinsamen Beschwerdeausschusses
sind Niederschnften anzufertigen Sachvorträge von Ausschussmitgliedern oder
Sachverstandigen sLnd auf deren Verlangen n d e Niederschrift aufzunehmen. Aus-
fertgungen der Niederschriften erhalten innerhalb von 2 l\,{onaten nach Beschluss
fass!ng die KVN/IV. die Landesverbände und die betei igte Krankenkasse sofern sie
Antragsteler ist

(8) lm sozia geachtlichen Verfahren wird der gemensame Beschwerdeausschuss
durch den Vorsitzenden vertreten. Insbesondere für den Fall. dass der Vorsitzende
des gemernsamen Beschwerdeausschusses kein Jurist mit der Befähigung zum
Richteramt ist. kann er fur die Vertretung des Ausschusses vor den Soz algerichten
n Absiimmung m t der KVNy'V und den Landesverbänden Vollmacht erteilen

s  1 1
Bescheiderteilung

(1) Uber ihre Entscheidungen erlassen dre gemeinsamen Prrlfungseinrichtungen
ernen schrift ichen Bescheid, der zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh
rung gemaß $ 36 SGB X zu versehen ist.

(2) Besche de so len spätestens 2 l\4onate nach Beschlussfassung ausgefertigt und
versandt werden Der Bescherd der gemeinsamen Prüfungsstelle ist dem betroffenen
Vertragsarzt und den ubrigen Verfahrensbeteil igten bekannt zu geben Wider-
spruchsbescherde des geme nsamen Beschwerdeausschusses sind den Bete l igten
zuzusle ren

lV. Grundsätze zum Verfahren zur Prüfunq der Wirtschaftl ichkeit

s  1 2
Prüfung von Amts wegen

Soweri gesetzlch bzw durch de Partner dieser Vereinbarung nichts anderes be
stimrnt ist. pruft die geme nsame Prüfungsstelle die Wirtschaftlichkeit der vertrags-
ärztlchen Versorgung von Amts wegen



s  1 3
Prüfung auf Antrag

(1) Uber die Prüfung von Amts wegen hinaus prüft die gemeinsame Prüfungsstelle
die Wirtschaftl chkeit der vertragsärztlchen Versorgung auf Antrag Antragsberechtigt
srnd die KVN,4V. dre Landesverbande sowie einzene Krankenkassen. Gemeinsame
Anlräge srnd mög ich

(2) Der Antrag zur Prufung st zu begründen und muss den betroffenen Vertragsarzt,
den Prufungsgegenstand und das (d e) zu prüfende(n) Quartal(e) bezeichnen. Er ist
mt den erforderlchen Unterlagen be der gemeinsamen Prüfungsstelle einzureichen.
Sowe t in dleser Vereinbarung nrchts anderes bestimmt ist, können Anträge auf Prü
fung der Wirtschaftl ichke t in der vertragsärztlchen Versorgung nur nnerhab von
neun l\,4onaten nach Ende des zu prüfenden Quartals gestellt werden. Die Frist von
neun N/onaten gilt nicht, sofern sich im Rahmen einer Abrechnungsprüfung gernäß
S 106a SGB V Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass ein Vertragsarzt Lerstungen
n e nem unwrrtschaftl ichen Ausrnaß erbracht hat und die KVN,4V oder eine Kranken-
kasse daraufh n e nen Antrag auf Durchführung einer Wrrtschaft ichkeitsprufung stel
len In diesen Fällen gilt die sich aus der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
ergebende Aussch ussfrist von vLer Jahren.

(3) Sofern Verlragsärzte aus der vertfagsärztl ichen Versorgung ausscheiden bzw.
deren Aussche den unmittelbar bevoßteht, prLlfen die Antragsberechtigten unverzüg
ich, ob Veranlassung zur Stellung von Prufantragen bezLlgLich ärztl icher oder ärztl ich
verordneler Leistungen besteht. Sofern dies der Fall ist sind entsprechende Anträge
ebenfa ls unvefzuglich zu stellen

(4) Die Verfahrensbeteil igten sind von den Prüfverfahren sowie den gestellten Anträ-
gen soweit sie nrcht seibst Antragste ler sind zu unterrichten Die Ste lungnahmen
sind den ubrigen Verfahrensbeteil igten zur Kenntnis zu bringen.

(5) Über Antrage auf Durchführung einer Wirtschaft ichkeitsprufung soll d e gemein
same PrLlfungsstelle nnerhalb von drei l\.4onaten nach Antragstellung entsche den.

s  1 4
Berücksichtigung von Praxisbesonderheiten

(1)D ie  gemensamen Prü fungse inr ich iungen haben be i  ih ren  Entsche idungen über
de Wlrtschaftl chkeit der Behandlungs und/oder Verordnungsweise Praxisbeson-
derheiten und/oder kompensatofische Einsparungen des Vertragsarztes zu berück
s chtigen, sofern sie aus den Unterlagen oder in sonstiger Weise (2.B. aufgrund vo-
rangegangener Prufvedahren) bekannt sind oder vom betroffenen Vertragsarzt
nachgewresen werden und nicht bereits in den Prüfkriterien (2.8. Richtgrößenprü

Hnsrcht ch der Antragsfr st  von neun Monaten gehen die Vere nbarungspartner davon aus dass
zwschen dem Vorlegen der fur de Entschedung Uber die Antragstelung maßgeb chen Daten und
dem Abauf der Antragsirst  genere ern Zeit fenster von sechs Monaten zur Verfugung slehen so
Sofern erne antragsle ende Krankenkasse nachwe st dass hr de fur de Antragsstelung notwend
qen Daten n cht Innerha b von drer lv lonaten nach Ablaui des zu prufenden Quarta s gelefert  worden
snd tr  t t  an d e SteLe der Neun' lv lonatsfr ist  eine Fr st  von sechs l \ ,4onaten nach erfolgter Datenlefe-



fung) enthalten sind. Bei der Berücks Lchtig u ng von Praxisbesonderheiten und/oder
kompensatorischen E nsparungen wenden die gerneinsarnen Prüfungse nrichtungen
neben den in dreser Vereinbarung bzw. den An agen zu dieser Vereinbarung nieder-
geiegten Regelungen insbesondere die durch die Rechtsprechung des Bundessozi-
algerichts entwickelten Grundsätze an. Eine Anerkennung von Praxtsbesonderheiten
kann nur durch d e gemeinsarnen Prüfungseinrichtungen erfolgen.

(2) Praxisbesonderheiten sind objektive Gegebenheiten, weche frlr die Vergleichs
gruppe von der Art und vom Umfang her atypisch sind und kausal einen höheren
Behandlungsaufwand und/oder erhöhte Verordnungskosten hervorrufen. Sie sind
regelmäßig durch eine bestirnmte Patientenstruktur chafaktersiert.

(3) Wrrd eine Praxrsbesonderhert mit besonderen Kenntnssen oder Erfahrungen,
erner besonderen Behandlungsweise oder mrt einer speziellen Praxisausstattung
begründet, setzt deren Anerkennung den Nachweis voraus dass diese Besonderhei-
ten zu elner entsprechenden Konzentration von Patenten geführt haben, die dieser
Besonderheiten bedurfen. Die Tatsache dass die Mehrzahl der der Vergleichsgrup-
pe angehörenden Vertragsärzte eine bestimmte Leistung nicht abgerechnet hat. be
grundei für die ubr gen Veftragsärzte für sich allein noch keine Praxisbesonderheit

(4) Der l\,4ehraufwand in einem geprüften Bereich kann durch e nen Minderaufwand in
ernem anderen Bererch ganz oder teilwelse ausgeg ichen werden Voraussetzung für
e nen solchen Ausglerch st ein ursächlicher Zusammenhang zwischen l\4ehraufwand
und l\,4 indera ufwa nd. für den der Vertragsarzt die Darlegungslast trägt Vertragsärzte
und Mi tg leder  de f  gemeinsamen Prü fungse inr ich tungen w i rken zur  K lä rung der  Fra
ge zusammen ob zwischen den lMehraufwendungen im geprüften Bereich und den
[,4 nderaufo^/endungen in einem anderen Bereich ein ursachlicher Zusammenhang
besteht

(5) Für d e Berucksichtigung von Praxisbesonderheiten bei der Prüfung ärztl ich ver
ordneter Le stungen be Uberschreitung der Richtgrößenvolumina gelten die in S 22
niedergelegten Grundsatze ergänzend

s  1 5
Prüfung von Berufsausübungsgemeinschaften und Medizinischen Versor-

gungszentren

Berufsausübungsgemeinschaften und lvledizin sche Versorgungszentren srnd auf-
grund der gemeinschaftlichen Behandlung von Patienten durch mehrere Leistungs-
erbrifger bei der Bewertung der Wlrtschaftlichke t ihrer Leistungserbringung und
Leistungsverursachung grundsätzlich als Gesamtheit unter Berücksichtigung der
Zahl der Le stungserbringer zu betrachten

s  1 6
Honorarwirksame Begrenzungsregelungen

Honorarwrrksarre Begrenzungsregelungen haben keinen Einfluss auf die Durchfüh-
rung der Wirtschaftl ichkeitsprüfung. Bei der Kürzungsberechnung werden die betrof-



fenen Leistungen mit dem Wert berilcksichtigt, mit dem sie nach Anwendung beste-
hender Honorarbegrenzungsregelungen vergütet wurden.

s  17
Gezielte Beratung des Vertragsalztes i

Soureit die gemeinsamen Prüfungseinrichtungen eine Unwirtschafrlichkeit festgestellt
haben, setzen sie eine Vergütungskürzung und/oder einen vom VertragsarÄ zu er-
stattenden Betrag erst dann fest, wenn eine gezielte Beratung des Vertragsaräes
gernaß S 31 als nicht ausreichend angesehen werden kann.

' 8"n"3,'13,,.n."
(l) Prufanträge gemäß S 13 sind unzulässig wenn sie HonorarrücKorderungen oder
Regresse zum Gegenstand haben, die slch pro Quartal und Vertragsarzt auf einen
Betrag von weniger als 51,- € belaufen. Anträge auf Durchführung einer Einzelver-
ordnungsprüfung (S 28) sind unzulässig, wenn der Wert der zu überprüfenden Ver-
ordnung jeweils weniger als 51,- € beträgt. Bei der Wertermittlung sind die der Kran-
kenkasse tatsächlich entstandenen Kosten maßgeblich.

(2) Soweit aufgrund zulässiger Anträge im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung
Honorarrückforderungen oder Regresse ausgesprochen werden, bleiben diese unbe-
rücksichtigt, wenn sie sich auf einen Betrag von weniger als 5'1,- € je Quartal und
Vertragsarzt belaufen. Für Schadensersatzansprüche im Rahmen der Feststellung
eines sonstigen Schadens (S 30) bleiben solche Beträge unberücksichtigt, die sich
auf weniger als 25,60 € je Quartal und Ankag belaufen (vgl. S 51 BN/V-A bzw. S 47
EKV). Für den Fall einer Anderung der Bundesmantelverträge kommt die jeweils gül-
tige Bagatellgrenze zur Anwendung.

Daten;rlendrase

(1) Die Prüfungen werden auf der Grundlage der Daten durchgeführt, die der ge-
meinsamen Prüfungsstelle gemäß $$ 296, 297 SGB V in Verbindung mit den zwi-
schen Spitzenverbänden und der KBV auf der Grundlage von S 295 Abs. 3 Ziff. 5
SGB V getroffenen vertraglichen Regelungen übermittelt werden. Hinsichtlich der
Einzelheiten der Datenlieferungen verständigen sich die Vereinbarungspartner erfor-
derlichenfalls und behalten sich vor, Näheres in einer Anlage zu dieser Prüfuereinba-
rung zu regeln.

(2) Dem Vertragsarzt ist auf Antrag Einsicht in die seiner Prüfung zugrundeliegenden
Daten zu gewähren. Macht der Vertragsarzt Zweilel an der Richtigkeit der Daten gel-
tend, so entscheidet die gemeinsame Prüfungsstelle, ob die Zweifel hinreichend be-
gründet sind und die Richtigkeit der Daten auf der Grundlage einer Stichprobe aus
den Orig nalbelegen oder aus Kopien dieser Belege zu überprüfen ist.

1 6



(3) Hat die Prüfungsstelle Zweifel an der Richtigkeit der übermittelten Daten, ermittelt
sie die Datengrund agen für die Prüfung aus einer Stichprobe der abgerechneten
Behand ungsfälle des Arztes und rechnet die so ermitteiten Teildaten nach einern
statistisch zulassgen Verfahren auf die Grundgesamtheit der Arztpraxis hoch. Die
Vorgaben der Rechtsprechung bezuglich der Durchführung von StichprobenprLlfun
gen mi t  ansch l ießender  Hochrechnung s ind  zu  beachten .

(4) Probleme n Bezug auf Inhalt. Aufbereitung und/oder Umfang der gelieferten bzw
zu |efernden Daten sollen Gegenstand einer Erörterung n der Arbeitsgruppe gemäß
S 3 Abs 2 dieser Prüfvereinbarung sein, damit Prufungsstelle und Vereinbarungs
partner gemeinschaftl ich Lösungsmöglichkeiten erarbeiten können.

V. Verfahren zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit in der vertragsärztlichen Ver-
sorg u ng

s 2 0
Arten der Wirtschaft l ichkeitsprüfung

De gemernsamen Prüfu ngseinr chtu ngen prüfen arztbezogen die Widschaftl ichkeit
der vertragsärztlrchen Versorgung durch

a) arztbezogene Prufung arztl ich verordneter Leistungen bei Uberschreitung der
Richtgroßenvolumina nach S 84 SGB V (Auffäll igkeitsprüfung)

b) arztbezogene Prrifung ärzt ich verordneter Arzneimittel bei Uberschreitung der
Durchschnrttskosten je definiefter Dosiereinheit gemäß S 84 Abs. 7a SGB V
l.V.n der jewe ls gLllt igen Arzneimittelvereinbarung nach S 84 Abs. 1 SGB V

c) arztbezogene Prüfung ärztl icher und ärztl ich verordneter Lestungen auf der
Grundlage von arztbezogenen und vers chertenbezogenen Stichproben (Zu-
fäll gkeitsprafung);

d) arztbezogene Prüfung ärztlicher und ärztlich verordneter Leistungen nach
Durchschn ttswerten (DurchschnittswertprLlfung ärztlicher und ärztlich verord
neter  Lers tungen) l

g)

arztbezogene Prüfung ärztl lcher und ärztl ich verordneter Leistungen in Einzel
fällen (Einzelfallprüfungen),

arztbezogene Prufung ärztl ich verordneter oder veranlasster Le stungen in be-
sonderen Fällen (Prllfung in besonderen Fällen),

arztbezogene Feststellung sonstiger durch die unzulässige Verordnung von
Leistungen oder der fehlerhaften Ausstellung von Bescheinigungen verursach-
ten Schaden (Feststellung eines sonstigen Schadens).



s  21
Prüfmethoden

Fürde Prü fungen nach S 20  i t  b  -  d  bed ienen s  ch  d ie  geme nsamen Prü fungse in-
rchtungen statistischer bzw. repräsentativer Prüfmethoden die geeignet sind, un
wirtschaftlche ärztlche und ärztlch verordnete Leistungen zu verif izieren und zu be
werten. Insbesondere können zlrr Anwendung kommen.

a) arithmetrscher Falwertvergle ch bzw
b) Vertlkalverglerch,
O oe sp  e l l -a f te  I  r rze l la l lp rL 'ung.
d) repräsentative EinzelfallprLlfung

De gemernsamen Prü fungsenr ich tungen
Prufmethode entsprechend den sachltchen

Gaußsche Norma verteilung

l egen de  zur  Anwendung kommende
Erfordernissen im Einzelfall fest

s 2 2
Auffäll igkeitsprüfung ärztl ich verordneter Leistungen (Richtgrößenprüfung)

(1) Die gerneinsamen Prüfungseinrichtungen prufen dle Wirtschaftl ichkeit in der ver-
tragsärztl chen Versorgung durch erne arztbezogene Prüfung ärztl ich verordneter
Leistungen bei Uberschreitung der Richtgrößenvolurnina nach S 84 SGB V (Auffäl ig-
ke tsprufung) von Amts wegen

(2) Grund age für die Richtgrößenprufung bildet die zwrschen den Vertragspartnern
abgeschlossene Arznei und Heilmitte vereinbarung bzw. Richtgrößenvere nbarung in
der lewei s maßgeblichen Fassung. Die darin getroffenen Regelungen sind - insbe-
sondere soweit sie vom lnhalt dieser Prüfvereinbarung ergänzende oder abweichen-
de Regelungen treffen für die Durchfuhrung der RichtgrößenprLlfung verbindlich In
de R ichtg rößen prüfu ng können nur solche Vertragsärzte enbezogen werden die
e ner Arztgruppe zugeordnel sind für die eine Richtgroße vereinbart wurde Der Um
fang der R chtgroßenprufung beschränkt sich auf jeweils 5 % der Arzte einer Fach-
gruppe frlr d e e ne Richtgröße vereinbart wurde. Die Berücksichtigung von Rabatf
vertragen erfo gt nach Maßgabe der jeweils gült gen Arzneimittelvereinbarung gemäß
s 3 4 S G B V

(3) Die Prllfungen be Uberschreitung der Richtg rö ßenvolum na s nd für den Zeitraum
eines Jahres durchzLrführen Dle Vereinbarungspartner behalten sich vor, lm Rah-
men der Rrchtgrößenvereinbarlrng festzulegen, ob und unter welchen Voraussetzun-
gen eine quarta swe se Rrchtgrößenprüfung (vgl S 106 Abs 2 Satz 5 SGB V) durch-
gefuhrt werden sol

(4) Die gemeinsame Prüfungsstelle errnittelt für jeden Vertragsarzt das R chtgrößen-
volumen, getrennt nach Arznei A/erbandmitteln und Heilmitteln. Das Richtgrößenvo-
lumen steilt das Produkt aus den einze nen Richtgrößen fLlr die Arztgruppe und den
kurativ ambulanten Fallzahlen des Arztes getrennt nach M/F und R jahresbezogen
(n den Fa len von Abs. 3 Satz 2 quartalsbezogen) dar. Das so ermittelte Richtgrö-
ßenvolurnen wird mit den tatsächlichen Verordnungskosten des Arztes verglchen



Dabei sind jeweils die Nettowerte der tatsächlichen Verordnungskosten maßgeblich
(Netto-Verordnungsvolumen). Der Nettowert ergibt sich aus den Bruttoausgaben ab-
züglich gesetzlicher Zuzahlungen, des Apothekenrabattes nach SS 130, 130 a
SGB V sowie aller weiteren den Krankenkassen gewährten Rabatte. Die Einzelheiten
bzgl. der Berücksichtigung von Rabatten, insbesondere solcher Rabatte aufgrund
von Verträgen gemäß S 130 a Abs. 8 SGB V, sind Gegenstand der jeweils maßgebli
chen Aznei- und Heilmittel-Vereinbarung bzw. der Richtgrößenvereinbarung gemäß
S 84 SGB V. lm übrigen bleibt S 

'106 Abs. 2 SGB V unberührt.

(5) Datengrundlage für die Durchführung der Richtgrößenprüfung bilden die von der
KVMV und den Krankenkassen gem. S 296 SGB V in Verbindung mit der Vereinba-
rung gem. S 295 Abs. 3 Nr. 5 SGB V zur Verfügung gestellten Daten. Der gemein-
samen Prüfungsstelle werden von den Krankenkassen darrlber hinaus die prüfungs-
relevanten Angaben zu den Rabattverträgen gemäß der jeweils gültigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie der jeweils gültigen Arzneimittel- und Richtgrößenvereinbarung
übermittelt. Die Vertragsärzte sind verpflichtet und befugt, auf Verlangen der Prü-
fungsstelle der gemeinsamen Prüfungseinrichtungen die für die Prüfungen erforderli-
chen Befunde vozulegen.

(6) Bei einer Uberschreitung des Richtgrößenvolumens finden keine Maßnahmen
statt, wenn das Verordnungsvolumen des Arztes in einem Kalenderjahr das Richt-
größenvolumen um nicht mehrals 15 v.H. übersteigt.

(7) Uberschreitet das Verordnungsvolumen des Arztes in einem Kalenderjahr das
Richtgrößenvolumen um mehr als 15 v.H. und geht die gemeinsame Prüfungsstelle
aufgrund der vorliegenden Daten nicht davon aus, dass die Uberschreitung in vollem
Umfang durch Praxisbesonderheiten begründet ist (Vorabprüfung), finden Beratun-
gen gemäß S 31 statt. Die nach S 84 Abs. 6 SGB V zur Bestimmung der Richtgrößen
verwendeten l\4aßstäbe können zur Feststellung von Praxisbesonderheiten nicht er-
neut herangezogen werden.

(8) Bei einer Überschreitung des Richtgrößenvolumens um mehr als 25 v.H. hat der
Vertragsarzt nach Feststellung durch die gemeinsame Prüfungsstelle den sich dar-
aus ergebenden Mehraufi/\,iand den Krankenkassen zu erstatten, soweit dieser nicht
durch Praxisbesonderheiten begründet ist. Die l\i laßstäbe zur Berücksichtigung von
Praxisbesonderheiten sowie sonstiger Umstände (2.8. Empfehlungen der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung und der Spitzenverbände der Krankenkassen in Form
von Wirkstoff- und Indikationslisten) im Rahmen der Auffälligkeitsprüfung sind in An-
lage 3 zu dieser Vereinbarung bestimmt. Die gemeinsame Prüfungsstelle beschließt
unter Beachtung der von den Vereinbarungspartnern getroffenen Regelungen die
Grundsätze des Verfahrens zur Anerkennung von Praxisbesonderheiten. Die Kosten
für verordnete Arzner-, Verband- und Heilmittel, die durch gesetzlich bestimmte oder
von den Vereinbarungspartnern vorab anerkannte Praxisbesonderheiten bedingt
sind, sollen vor Einleitung des Prüfverfahrens von den Verordnungskosten abgezo-
gen werden; der Arzt ist hierüber zu informieren. Weitere Praxisbesonderheiten er-
mittelt die gemeinsame Prüfungsstelle auf Antrag des Arztes, auch durch Vergleich
mit den Diagnosen und Verordnungen in einzelnen Anwendungsbereichen mil der
entsprechenden Fachgruppe Sie kann diese aus einer Stichprobe gemäß S 106
Abs 2c Satz 2 SGB V ermitteln. Der Prüfunosstelle sind die haerfür erforderlichen
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Daten aus den SS 296 297 SGB V der entsprechenden
rung zu überm tteln.

(9) Die gemeinsamen Prüfungsgrernien sollen vor ihren
setzungen auf eine entsprechende Vere nbarung m t dem
e ne lM nderung des Erstattungsbetrages bis zu e nem
Kan n.

Fachgruppen auf Anforde-

Entscheidungen und Fesf
Vertragsarzt hinwirken die
Fünftel zum lnhalt haben

(10) D e gemeinsame Prüfungsstelle setzt den den Krankenkassen zustehenden Be-
trag nach Abs 8 Innerhalb von zwei Jahren nach Ende des zu prüfenden Verord
nungszeilraumes fest Die nach Maßgabe der Gesamtverträge zu entrichtende Ge-
samtvergLltung verringed sch um diesen Betrag in dem entsprechenden Jahr. Die
KVMV hat in der jeweil igen Höhe RückforderungsansprLlche gegen den Vertragsarzt,
d e der von den Krankenkassen an d e KV[,4V zu entrichtende Vergütung zugerech-
net werden. Das Nahere hierzu regelt Anlage 4 dieser Prüfvereinbarung

(1'1) Sowet der Vertragsarzt nachweist, dass ihn die Rückforderung wirtschaftlich
gefährden würde, kann die KV[i1V sie entspfechend S 76 Abs. 2 Nr. 1 und 3 SGB lV
stunden oder erlassen

(12) Ein vom Vertragsarzt zu erstattender Mehraun^/and wird abweichend von Abs B
nicht festgesetzt soweit d e gemeinsamen Prüfungsgremien mit dem Arzt e ne ind
v duelle Richtgröße vereinbaren, die eine wirtschaftl iche Verordnungswe se des Arz
tes unter Berücksichtig u ng von Praxisbesonderheiten gewährleistet. In dieser Ver-
e nbarung muss sich der Arzt verpfl ichten ab dem Quartal, das auf die Vereinbarung
fo gt, lewe ls den s ch aus einer Uberschreitung d eser Richtgröße ergebenden l\.4ehr
aufwand den Krankenkassen zu erstatten Die Rlchtgröße ist für den Zeitraum von 4
Quartalen zu vereinbaren und für den folgenden Zeitaum zu überprüfen, sowert
hierz! zwischen Vertragsarzt und Prrlfgremium nichts anderes vereinbart ist.

(13) lrn Rahmen der Aufiäl igkeitsprüfung st auch die Einhaltung der Richtl lnien des
gerneinsamen Bundesausschusses nach S 92 Abs 1 Satz 2 Nr 6 SGB V zu überpru
fen soweit hre Geliung auf S 35 b Abs. 1 SGB V beruht

s 2 3
Arztbezogene Überprüfung ärztl ich verordneter Arzneimittel bei Überschrei-

tung der Durchschnittskosten je definierter Dosiereinheit

(1) D e gemeinsamen Prüfungseinrichtungen prüfen die Wirtschaftl ichkeit in der ver
tragsärztl ichen Versorgung durch eine arztbezogene Prüfung der Durchschnittskos-
ten le definierter Dosiere nheit nach S 84 Abs 7a SGB V

(2) Grund age fur die arztbezogene Prrlfung der Durchschnittskosten je defnerter
Dosiere nhert nach S 84 Abs. 7a SGB V bildet die zwischen den Vertragspartnern
abgeschlossene Ausgabenvolumenvereinbarung für das jeweil ige Jahr Die darin
getroffenen Regelungen sind nsbesondere soweit sie vom Inhalt dieser Prüfver
ernbarung ergänzende oder abweichende Regelungen treffen - für die Durchführung
der arztbezogene Prüfung der Durchschnittskosten je definierter Dosierernheit ver-
b  nd  ich
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(3) Uber- und Unterschre tungen stellt de gemeinsame Prüfungsstelle nach S 106
Abs. 4 SGB V nach Ablauf eines Quarta s auf der Grundlage der arztbezogenen
Schnell informalion nach S 84 Abs. 5 Satz4 fest. Dazu stellen die Spitzenverbände
def Krankenkassen folgende Datengrundlagen le Vertragsarztnummer und je Arz-
neimittelgruppe auf Basis der GKv-Arzneimittel-Schnell information (GAmSi) zur
Ve rfüg u ng

monat l ich
I Anterl der Leitsubstanz (nach DDD)
. Durchschnittskosten der Arzne mrtte gfuppe (Bruttokosten/DDD)
quatla swerse
. Brutto-Verordnungskosten fur die Leitsubstanz sowie für die Arzneimittel-

gruppe,
r DDD-Volumrna für die Le tsubstanz sowie für die Arzneimittelgruppe.

(4) Sofern die Voraussetzungen des S 84 Abs. 4a Satz 1 SGB V vorliegen oder die
Vertragspartner in der Arzneim ttelvereinbarung keine Durchschnrttskosten vereinbart
haben findei keine Uberprüfung bezrlglich der Einhaltung der Durchschnittskosten je
definierler Dosiere nheit durch die gemeinsame Prrlfungsstelle statt.

s 2 4
zufäll igkeitsprüfung ärztl icher und ärztl ich verordneler Leistungen

(1) Dle W dschafll chkeitsprufung arzt icher und ärztl ich verordneter Leistungen wird
alfgrund einer arztbezogenen Prüf!ng auf der Grundlage von arztbezogenen und
versichertenbezogenen Stichproben, die rnindestens 2 v H. der Arzte je Quarta um
fassen. von Amts wegen durchgeführt (Zufäll igkeitsprufung). Die Höhe der Stichpro
ben st nach Arztgruppen gesondert zu bestrmmen.

(2) Der bei ener Prufung nach Absatz 1 zugrundezu legend e Zetltaun beträgt ein
Jahr Ene erneute StrchprobenprLlfung bei demselben Arzt f indet njcht vor Ablauf
von zwei Jahren nach Einleitung dieser Prüfung statt

(3) Dre Zufäll igkeitsprüfungen werden auf der Grundlage der Daten durchgeführt, die
der gemeinsamen Prufungsstelle gemäß S 297 SGB V i.V.rn. der zwischen der KBV
und den Spitzenverbänden der Krankenkassen nach S 295 Abs. 3 Nr 5 SGB V ge
iroffenen Vere nbarung zur Verfügung gestellt werden.

(4) Die Prufungen nach Abs 1 umfassen neben dem zur Abrechnung vorgelegten
Leistu ngsvolu men auch Uberweisungen, Krankenhauseinweisungen und Feststel
lungen der Arbertsunfah gkeit sow e sonstige veranlasste Leistungen, insbesondere
autur'änd ge medizin sch technische Leistungen

(5) Gegenstand der Beurteilung der Wirtschaftl ichkeit im Rahmen der Zufällgkerts-
prüfung s nd ferner sofern dafür Veranlassung besteht,

a) d e medrzin sche Notwendigkeit der Leistungen (lndikation),
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die Eignung der Leistungen zur Erreichung des therapeutischen und diagno8-
tischen Ziels (Effektivität),

die Ubereinstimmung der Leistungen mit den anerkannten Kriterien für ihre
fachgerechte Erbringung (Qualität), insbesondere mit den in den Richtlinien
des Gemeinsamen Bundesausschusses enthaltenen Vorgaben,

die Angemessenheit der durch die Leistungen verursachten Kosten im Hin-
blick auf das Behandlungsziel (Effizienz).

(6) lm Rahmen der Zufälligkeitsprilfung sollen insbesondere auch Azte geprüft wer-
den, deren ärztlich verordnete Leistungen in bestimmten Anwendungsgebieten deut-
lich von der Fachgruppe abweichen sowie insbesondere auch verordnete Leistungen
von Arzten, die an einer Untersuchung nach S 67 Abs. 6 des Arzneimittelgesetzes
beteiligt sind.

(7) Auf der Grundlage anderer Prüfungsarten (2.B. Durchschnittswertprüfung) bereits
getroffene Entscheidungen der gemeinsamen Prüfungsstelle bzw. des gemeinsamen
Beschwerdeausschusses sind im Rahmen der Stichprobenprüfung zu berücksichti-
gen, soweit diese Entscheidungen denselben Vertragsarzt und dieselben Abrech-
nungs- bzw. Verordnungsquartale betreffen.

(8) Bei der Durchführung der Zufälligkeitsprüfung sind die von der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung und den Spitzenverbänden der Krankenkassen gemeinsam ver-
einbarten Richtlinien gemäß S 106 Abs. 2 b SGB V zu berücksichtigen. Diese Richtli-
nien in ihrer jeweils gültigen Fassung sind Inhalt der vorliegenden Prüfuereinbarung.

(9) Das Nähere zur Durchführung der Zufälligkeitsprüfung, insbesondere das Verfah-
ren zur Bestimmung der Stichproben für die Zufälligkeitsprüfungen, regeln die Ver-
tragspartner in Anlage 1 dieser Vereinbarung.

Durchschnittswertprürlri? rrzrri"n", r-eistungen

(l) Die gemeinsamen Prüfungseinrichtungen prüfen die Wirtschaftlichkeit in der ver-
tragsärztlichen Versorgung jeweils bezogen auf den Zeitraum eines Abrechnungs-
quartals durch eine arztbezogene Prüfung der ärztlichen Behandlungsweise nach
Durchschnittswerten (Durchschnittswertprüfung ärztlicher Leistungen) auf Antrag.
Antragsberechtigt sind die KVNilV, die Landesverbände sowie einzelne Krankenkas-
sen. Dem Antrag sind die zur Begründung des vermuteten Verstoßes gegen das
Wirtschaftlichkeitsgebot erforderlichen Unterlagen beizufügen.

(2) Die Kassenärztliche Vereinigung liefert für die Vertragsärzte, für die eine Durch-
schnittswertprüfung beantragt worden ist, neben dem Datensatz gemäß Datenträge-
raustaustauschvertrag zusätzlich zur Darstellung der Fachgruppendurchschnittswerte
die Prüfunterlagen ,,Häufigkeitsstatistik" und,,Vergleichende Abrechnungsübersicht"
(vgl. S 296 Abs1. 1 Nr.6 SGB \0. Die maßgeblichen Vergleichsgruppen sind in Anla-
ge 2 zu dieser Vereinbarung einvernehmlich festgelegt.

o)

c)

d)
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(3) Steht die Vergütungsanforderung eines Vertragsarztes je Behandlungsfall nach
Herausrechnung anerkannter Praxisbesonderheiten im offensichtlichen Missverhält-
nis zu den Durchschnittswerten der Vergleichsgruppe oder weist sie unerklärliche
Abweichungen zu den Vorquartalen des Vertragsarztes auf, so kann dje gemeinsa-
me Prüfungsstelle auch nach einer Schätzung eine Honorarkürzung vornehmen, oh-
ne eane Prüfung nach einzelnen Behandlungsfällen vorzunehmen.

(4) Die gemeinsame Prüfungsstelle kann eine auf einer Schätzung beruhende Kür-
zung der Honoraranforderung eines Vertragsarztes auch dann vornehmen, wenn die
durchschnittl iche Honoraranforderung des Vertragsarztes je Behandlungsfall nach
Herausrechnung anerkannter Praxisbesonderheiten den Durchschnittswert seiner
Vergleichsgruppe in einem Umfang überschreitet, der eine unwirtschaftliche Behand-
lungsweise vermuten lässt, ohne dass bereits ein offensichtliches lvl jssverhältnis vor-
liegt (Ubergangszone) und die Unwirtschaftlichkeit sich durch eine Prlifung anhand
einer die Behandlungsweise des Vertragsarztes genügend beleuchtenden Zahl von
Beispielen aus der Abrechnung des Vertragsarztes nachweisen lässt. Das sich hier-
aus ergebende Ausmaß der Unwirtschaftlichkeit bildet die Grundlage der Schätzung
für eine Honorarkürzung.

(5) Steht die durchschnittliche Honoraranforderung eines Vertragsaräes ie Behand-
lungsfall nach Herausrechnung anerkannter Praxisbesonderheiten in einem offen-
sichtlichen Missverhältnis zu den entsprechenden Durchschnittswerten seiner Fach-
gruppe und liegen vergleichbare Urnstände zu den entsprechenden Vorquartalen
vor, kann die gemeinsame Prüfungsstelle pauschale Honorarkürzungen vornehmen
(Fal wiederholt festgestellter Unwirtschaftlichkeit gemäß S 106 Abs. 3 Satz 4
SGB V) .

(6) Maßnahmen nach den Absätzen 3 bis 5 sind auch dann zulässig, wenn die
durchschnittl iche Honoraranforderung eines Vertragsarztes je Behandlungsfall nur in
einzelnen Leistungsgruppen oder die Abrechnungshäufigkeit einzelner in der Ver-
gleichsgruppe üblicher Leistungen die Durchschnittswerte der Vergleichsgruppe er-
heblich übersteigt.

(7) Die gemeinsame Prüfungsstelle setzt die Kürzungen unter Wordigung aller ihr
bekannten Umstände fest. Die Kürzungen können sich sowohl auf die einzelnen
Leistungssparten als auch auf einzelne Leistungen - in Ausnahmefällen auch auf das
Gesamthonorar - des Vertragsaräes beziehen. Eine Honorarkürzung soll in der Re-
gel nur dann festgesetzt werden, wenn eine Beratung des Vertragsarztes bzw. die
Erteilung eines Hinweises nicht als ausreichend angesehen werden kann. Bei der
Festsetzung der l\4aßnahmen sind die durch die Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts entwickelten Grundsätze zu beachten.

(8) S 2a Abs. 7 ist bei der Durchführung von Durchschnittswertprüfungen ärztlicher
Leistungen sinngemäß anzuwenden. ,,i
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s 2 6
Durchschnittswertprüfung ärztl ich verordneter Leistungen

(1) Die PrLlfung ärztich verordnetef Leistungen (Arznei-, Verband- und Heilmittel)
nach Du rchsch nittswerten findet grundsätz ich quartalsweise statt; soweit PrLifungen
nach Durchschnittswerten als Ersatz für Richtgrößenprüfungen durchgeführt werden
(vgl. Abs 3) ist eine Prüfung bezogen auf ein Kalenderjahr möglich Der Sprech-
stundenbedarf wird, soweit möglich, für ein Kalenderlahr geprüft Stellen die Ver
tragspartner fest. dass in einzelnen Leistungsbererchen oder den Verordnungskosten
ein Vergleich rnit den Durchschnittswerten der Fachgruppe (Horizontalvergleich)
nicht möglich ist. weil diese als l\,4aßstab der Wirtschaftl ichke t arztl ich verordneter
Leistungen n cht geeignet sind, rst statt dessen ein Vertikalverg eich zulassig.

(2) Die Prufungen werden nach den von der Rechtssprechung entwickelten
Grundsatzen e ngele tet und durchgefuhrt. S 106 Abs 2 c Satz 2 SGB V g lt entspre-
chend.

(3) Soweit Auffälligkeitsprüfungen (Richtgrößenprüfungen) gem S 22 durchgeführ1
werden. st die DurchfLlhrung von Prüfungen der arztlichen Verordnungsweise nach
Durchschnittswerten insgesarnt ausgeschlossen Für den Fall, dass Richtgrößenpru-
fungen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden kön-
nen, stellen die Vere nbar!ngspartner dies unverzüglch fest und inform eren die ge-
meinsarne Prüfungsste le über eine ersatzweise Prüfung der ärztlichen Verord
n !rngswerse nach Durchschnittswerten

s 2 7
Prüfung der ärztlichen Behandlungsweise in Einzelfällen

(1) Auf begrundeten Antrag der KVN,4V, einer Krankenkasse oder eines Landesver
bandes pruft die gemeinsame Pr0fungsstelle. ob der Vertragsarzt durch e gene Leis-
tungen oder Veran assung von Auftragsleistung (Uberwelsungen) im Einzelfall gegen
das Wirtschaftl chkeitsgebot verstoßen hat, sofern dies vom Verwaltungsaufwand her
zumLrlDar rst

(2) Soweit die geme nsame Prufungsstelle im E nzelfall eine Unwirtschaftlichkeit fesf
gestellt hat, setzt sie d e Vergütungskürzung und/oder den vom Vertragsarzt zu er-
siattenden Betrag fest. es sei denn, dass eine gezielte Beratung ausreichend st

(3) lst bel einer großeren Falzahl eine Einzelfallprüfung der gesamten Honorarab-
rechnung des Arztes ohne u nve rhältnismäßigen Arbeits- und Zeitaufu/and ncht
durchzufrlhren, kann die Ernzelfallprufung auf e ne repräsentative Zah von Einzelfäl-
ien beschränkt werden. Bei der Auswahl der Behandlungsfälle für die repräsentative
Einzelfallprufung sind die statistischen Grundsätze eines einwandfreien Stichproben-
verfahrens zu beachten Dabe ist insbesondere ein reoräsentativer Querschnitt der
Patienten nach ihrem Versichertenstatus der unterschiedlichen Krankenkassen zu
b lden. Erstreckt s ch der Prüfantrag nur auf bestrmrnte Leistungen, sind in die Stich
probe nur  soche Behand lungs fä l le  e inzubezehen.  in  denen d ie  beanstandeten  Ge
buhrenordnungspos i t ionen abgerechnet  wurden



s 2 8
Prüfung der ärztlichen Verordnungsweise in Einzelfällen

(1) Auf begrundeten Antrag der KV[,4V, erner Krankenkasse oder e nes Landesver
bandes prüft die geme nsame PrLlfungsstelle, ob der Vertragsarzt im Elnzelfall mit
seiner Verordnungsweise gegen das Wirtschaftlchkeits- oder Verordnungs-/ Zuläs-
s gkeitsgebot (auch be Heil oder Hilfsmitte n) verstoßen hat. Die Prufung kann sich
auch auf Einze Dosten des Sorechstundenbedarfs erstrecken.

(2) Prüf!ngsgegenstand ist die arznermittel bzw. verordnungsbezogene Uberprüfung
der Verordnungswe se nach den Arzneirnittel sowie He I und Hilfsmittel-Rlchtlinien
und nach der Vere nbarung über die Verordnung ärztlichen Sprechstundenbedarfs.

(3)  De gemensame Prüfungsste l le  entscheidet  auch uber  nur  unter  best immten
Voraussetzungen verordnungsfählge Arzne Heil !nd Hilfsmittel

(4) Der Antrag st unter Beifügung sämtlcher Unterlagen (zugeordnete Verordnungs-
b ätter/lmages) m t e ner qualifrzieden Begrrlndung zu versehen. Das Verfahren soll
innerhab von 3 l\.4onalen nach Ablauf der Antraasfrist durch die qemeinsame Prü
fungsste le bearbeitet werden.

(5) Soweit d e gemeinsame Prufungsstelle eine Unwlrtschaftlichkeit und/oder eine
Verordnungsunzulassigkeii im Einzelfall festgesteilt hat setzt sie den vom Vertrags-
arzt zu erstattenden Regressbetrag fest. Die gemeinsame Prufungsstelle kann n den
Falen e ner festgestellten Verordnungsunzuläss gkeit auf den Regress einen Vor-
teilsausglelch anrechnen wenn feststeht, dass der Vertragsarzt anstelle der ausge-
schlossenen Verordnung eine andere zulässige Verordnung vorgenomrnen hätte

s2e
Prüfung in besonderen Fällen

(1) Auf begrundeten Antrag der KVI\,4V, einer Krankenkasse oder eines Landesver-
bandes pruft d e gemeinsame Prüfungsstelle. ob der Veftragsarzt durch Verordnung
von Krankenhausbehandlung. bei der Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit oder bei der
Veranlassung von Auftragsleistungen rnsbesondere bei Veranlassung aufwänd ger
medizinisch technischer Leistungen, im Einzelfall gegen das Wirtschaftl ichkeitsgebot
verstoßen hat Dern Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Daten beizufügen.

(2) Stelt die geme nsame Prrlfungsstele im Rahmen der Prüfung nach Abs 1 fest.
dass der Arzt bei der Beschein gung von Arbeitsunfähigkeit gegen das W rtschaft
I chkertsgebot verstoßen hat so teilt er dies der jewei igen Krankenkasse mit, die ge-
gebenenfa ls weitere lvlaßnahmen gernäß S 106 Abs 3a SGB V veranlasst Das Ver-
fahren vor der gemeinsamen Prufungsstelle ist mit der L4eldung an die zuständige
Krankenkasse beendet .
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Feststellung eines sonstigen Schadens

(1) Die Krankenkassen können die Feststellung eines sonstigen Schadens beantra-
gen, den der Vertragsarzt infolge schuldhafter Verletzung vertragsärztlicher Pflichten
verursacht hat (2.8. durch die unrichtige Ausstellung von Bescheinigungen), soweit
dies nicht durch die Bundesmantelverträge anderweitig geregelt ist. Ausgenommen
von der Feststellung eines sonstigen Schadens sind Erstattungsansprüche der Kran-
kenkassen wegen sachlich-rechnerischer Unrichtigkeiten der Honorarabrechnungen
oder aus unerlaubten Handlungen des Vertragsarztes.

(2) Ansprüche der Versicherten und der Krankenkassen wegen eines B€handlungs-
fehlers richten sich aussch ießlrch nach bürgerlichem Recht bzw. nach S 50 BN,IV-A
bzw. S 46 EKV.

(3) Der Antrag ist zu begründen und hat Angaben über die Höhe des Schadens zu
enthalten.

(4) Anträge der Krankenkassen auf Feststellung eines sonsligen Schadens infolge
schuldhafter Verletzung vertragsärztlicher Pflichten können nur innerhalb der in S 13
Abs. 2 Satz 3 und 4 dieser Vereinbarung niedergelegten Frist gestellt werden. Unbe-
rührt hiervon bleibt der aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen herrührende Anspruch
auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung.

(5) Die gemeinsame Prüfungsstelle entscheidet darüber, ob und in welcher Höhe der
Krankenkasse durch Verschulden des Vertragsarztes ein zu ersetzender Schaden
entstanden ist. Lässt sich die Höhe des Schadens nicht eindeutig feststellen, be-
stimmt die gemeinsame Prüfungsstelle den Schadensumfang nach gewissenhafter
Schätzung.

(6) Die gemeinsame Prüfungsstelle kann auf den Schadensersatzanspruch einen
Vorteilsausgleich anrechnen, wenn feststeht. dass der Vertragsarzt anstelle der aus-
geschlossenen Leistungen eine andere zulässige Leistung verordnet hätte.

Vl. Beratungsaufgabe des gemeinsamen Prüfungsstalle

s 3 1
Beratung in erforderlichen Fällen

('1) In erforderlichen Fällen berät die gemeinsame Prüfungsstelle die VertragsärÄe
auf der Grundlage von Ubersichten über die von ihnen erbrachten, verordneten oder
veranlassten Leistungen über Fragen der Wlrtschaftlichkeit und Qualität der Versor-
gung.

(2) Eine Beratung durch die gemeinsame Prüfungsstelle sollerfolgen, wenn
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a) der Vertragsarzt erstmalg im Zusammenhang mit seiner Honora ranforderu ng.
der Verordnung von Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln oder veranlass-
te^ I eistunge'1 das WrnschaftIchhe tsgebot überschrertet.

b) aufgrund der Umstände des Einzelfalls zu eMarten ist, dass eine Beratung für
d e Sicherung der Wirtschaftl chkeit der Verordnungsweise in Zukunft erfolg
versprechend ist.

Dre gezrelten Beratungen sollen in der Rege weiteren lvlaßnahmen vorangehen.

(3) Die Beratung kann schriftl ich oder mündlich durch ein individue les Informat ons-
gespräch durchgefuhrt werden Uber dre Art der Durchführung entscheidet dle ge-
meinsame Prrlfungsstelle. Sie kann zur Durchführung e nes Informationsgespraches
auf Mitgleder des gemeinsamen Beschwerdeausschusses, l\,4itarbeiter der KVMV,
lvlitg ieder ärztlrcher Berufs / Fachverbände und/oder auf bei den Krankenkassen o-
der bei von den Krankenkassen finanzierten E nrichtungen angestellte Heilberufler
zurackgre fen. soweit dies zweckmäßig erscheint

Vll. lnformationsDflicht

s 3 2
Ubersicht über die Zahl der durchgeführten Maßnahmen

D e gemeinsame Prufungsstelle und der gemeinsame Beschwerdeausschuss erstel
len einmal jährlich im Rahmen ihrer Ber chtspflicht gemäß S 106 Abs. 7 SGB V eine
Ubersicht uber die Zahl der durchgeführten Beratungen und Prufungen sowie über
die festgesetzten l\,4aßnahmen (ohne Arzlbezug) Die UbersLcht rst dem Sozialm nis
terium l\4ecklenburg Vorpommern als zuständiger Aufsichtsbehörde vorzulegen Die
KVN,4V und die Landesverbände erhalten jewe ls eine Ausfertigung der Uberstcht

Vlll. Kostenregelung

s 3 3
Ausgleich der Kosten für die Durchführung der Prüfung

Die Kosten der geme nsarnen Prüfungsstelle und des gemeinsamen Beschwerde-
ausschusses werden je zur Hälfte von der KVI\,4V und den unterzeichnenden Lan
desverbänden getragen Des gilt auch für die Kosten der sich aus diesen Verwal-
tungsverFahren ergebenden Sozialgerichtsverfahren sowie für die durch d e Beauf-
tragung Dritter entstehenden Kosten




